
   

BEZIRKSVERTRETUNG SENNESTADT 
 

Auszug 
aus der Niederschrift 

der Sitzung vom 02.12.2021 
 
 
 
Zu Punkt 15 
(öffentlich) 

Erstaufstellung des Bebauungsplanes Nr. I/St 54 "Wohnen an 
der südlichen Donauallee" für das Gebiet zwischen Donauallee, 
Altmühlstraße, Verler Straße und der Bahnstrecke Bielefeld-Pa-
derborn 
- Stadtbezirk Sennestadt - 
 
- Satzungsbeschluss 

  
Beratungsgrundlage: 
Drucksache: 2746/2020-2025 
 
 

  
Herr Müller fragt Frau Rodehutskors und Herrn Tacke, ob es über die Vor-
lage hinaus noch weiteren Informationsbedarf gäbe. Dies ist nicht der Fall. 
 
Herr Müller fragt Frau Rodehutskors und Herrn Tacke, ob es über die 
Vorlage hinaus noch weiteren Informationsbedarf gäbe. Dies ist nicht 
der Fall. 
 
 
Ohne weitere Aussprache fasst die Bezirksvertretung folgenden  
 
Beschluss: 
 

1. Die Äußerungen aus den frühzeitigen Beteiligungen gemäß §§ 
3 (1) und 4 (1) Baugesetzbuch (BauGB) werden zur Kenntnis 
genommen und die Einarbeitung in die Planung gemäß Anlage 
A1 wird gebilligt. 
 

2. Die Stellungnahmen der Öffentlichkeit unter der lfd. Nr. 1a, 1c, 
1f, 1g, 1h, 1l, 2a, 2l, 3b zum Entwurf werden gemäß Anlage A2 
Punkt 1 zur Kenntnis genommen.  

 
3. Die Stellungnahmen der Öffentlichkeit lfd. Nr. 1b, 1d, 1e, 1i, 1j, 

1k, 2b, 3c werden gemäß Anlage A2 Punkt 1 zurückgewiesen. 
 

4. Die Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde (Lfd. Nr. 
1.4b, 1.4d, 1.4e), der Unteren Denkmalschutzbehörde (Lfd. Nr. 
1.16a), des Eisenbahn Bundesamtes – Außenstelle Essen (Lfd. 
Nr. 2.5(a)b, 2.5(a)c), der Deutschen Bahn AG – DB Immobilien 
(Lfd. Nr. 2.5(b)b-k), der Deutschen Telekom Technik GmbH 
(Lfd. Nr. 2.10b, 2.10c), der Gascade Gastransport GmbH (Lfd. 
Nr. 2.17b-o), des Landesbüros der Naturschutzverbände NRW 
(Lfd. Nr. 2.37a-h) zum Entwurf werden gemäß Anlage A2 Punkt 
2 zur Kenntnis genommen. 
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Den Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde (Lfd. 
Nr. 1.4a, 1.4c, 1.4f, 1.4g), der Unteren Denkmalschutzbehörde 
(Lfd. Nr. 1.16b, 1.16c), der Deutschen Bahn AG – DB Immobi-
lien (Lfd. Nr. 2.5(b)a) zum Entwurf wird gemäß Anlage A2 Punkt 
2 gefolgt. 
 

5. Die Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Ost-
westfalen zu Bielefeld (Lfd. Nr. 2.23) zum Entwurf wird gemäß 
Anlage A2 Punkt zurückgewiesen. 
 

6. Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Änderungen und Er-
gänzungen zu den textlichen Festsetzungen und zur Begrün-
dung des Bebauungsplanes werden gemäß Anlage A2 Punkt 3 
beschlossen. 

 
7. Die Stellungnahmen der Eigentümer der Fläche (lfd. Nr.1) und 

der Stadtwerke Bielefeld GmbH (lfd. Nr.2) zur eingeschränkten 
Beteiligung werden gemäß Anlage A3 zur Kenntnis genom-
men.  
 
 

8. Der Bebauungsplan Nr. I/St 54 "Wohnen an der südlichen Do-
nauallee" für das Gebiet zwischen Donauallee, Altmühlstraße, 
Verler Straße und der Bahnstrecke Bielefeld-Paderborn wird 
mit den textlichen Festsetzungen und der Begründung gemäß 
§ 10 BauGB als Satzung beschlossen. 
 

9. Der Beschluss des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 (3) 
BauGB ortsüblich bekannt zu machen. Der Bebauungsplan mit 
Begründung und zusammenfassender Erklärung ist gemäß § 
10 (3) BauGB zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten. 

 
 
 
- einstimmig beschlossen - 
 

 -.-.- 

 

163 Bezirksamt Sennestadt, 01.02.2022, 51-5654 

An 094, StEA, 600,660 

 

zur Kenntnis und ggf. weiteren Veranlassung 
i. A. 
 
 
 
 
Fechner 


